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Antrag 
 
AG Satzung 
 
 
 
Das Studierendenparlament möge beschließen: 
 
ÄNDERUNGSSATZUNG 
 
§ 1 Änderung der Satzung 
Die Satzung der Studierendenschaft wird wie folgt geändert: 
 
1. §3 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 2 werden hinter "Geschäftsordnungen" folgende Worte eingefügt ",Verfahrensordnung für 
die Vollversammlung". 
 
2. §20 wird wie folgt geändert: 
Neuer Absatz 5 wird: "Das weitere Verfahren für die Vollversammlung bestimmt sich nach der 
Verfahrensordnung für die Vollversammlung". 
 
§ 2 Bekanntmachungserlaubnis 
Das Präsidium des Studierendenparlaments wird ermächtigt und beauftragt, den so geänderten 
Wortlaut der Satzung nach Inkrafttreten der Änderung bekannt zu machen. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung wurde vom Studierendenparlament auf seiner Sitzung am 16. November 
2010 beschlossen. Sie tritt nach Genehmigung durch die Hochschulleitung und hochschulöffentlicher 
Bekanntmachung in Kraft. 
Diese Satzung wurde am XX.XX.XXXX genehmigt und am XX.XX.XXXX hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
 
 
Erik von Malottki                                            Daniela Gleich 
Präsident des Studierendenparlamentes           Vorsitzende des Allgemeinen                                                  
      Studierendenausschusses  
 
 
BEGRÜNDUNG: 
 
Durch Stupabeschluss 2010-08-11/04 wurde die AG Satzung aufgefordert eine Geschäftsordnung für 
die Vollversammlung der Studierendenschaft zu entwerfen und diese möglichst rechtsgültig zu 
machen. Auf der Sitzung der AG am 09.11.2010 wurde festgestellt, dass eine 
Vollversammlungsordnung vom StuPa beschlossen werden muss und nicht von der Vollversammlung 
selbst. Dies begründet sich aus dem §26 LHG Mecklenburg-Vorpommern, demzufolge die Satzung 
der Studierendenschaft u.a. insbesondere das Verfahren bei Vollversammlungen regeln muss. Um die 
Satzung nicht mit Detailregelungen zu überfrachten, beantragt die AG Satzung den Erlass einer 
„Verfahrensordnung für die Vollversammlung“ als Ergänzungsordnung der Studierendenschaft. Die 
vorliegenden Satzungsänderungen in §3 und §20 bilden die Grundlage für den Erlass einer solchen 
Ergänzungsordnung. 
 
 
 
 
 


